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Lesen Sie in dieser Ausgabe: 

� Haftung des Sondereigentümers bei Schaden an 
anderem Sondereigentum 

– BGH, Urteil vom 18. Dezember 2020, Az.: V ZR 193/19 

� Rechtsprechung zur Mietzahlung bei 
pandemiebedingter Schließung uneinheitlich? 

– OLG Dresden, Urteil vom 24. Februar 2021; Az.: 5 U 1782/20 und OLG Karlsruhe, Urteil vom 24. 
Februar .2021,; Az.: 7 U 109/20 
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� Haftung des Sondereigentü-
mers bei Schaden an anderem 
Sondereigentum
 
BGH, Urteil vom 18. Dezember 2020, Az.: V ZR 
193/19 

 
Ein Eigentümer einer vermieteten Einheit haftet für 
einen allein vom Mieter der Einheit schuldhaft ver-
ursachten Schaden nicht. 

Dies hat das BGH in seinem jüngsten 
Urteil entschieden. Folgender Sachverhalt lag dem 
zugrunde: In einer Zweier-Wohnungseigentümer-
gemeinschaft wurden jeweils von Mietern im Erd-
geschoss ein Restaurant und im Obergeschoss 
eine Zahnarztpraxis betrieben. Bei Außentempera-
turen von -20°C brach eine Kaltwasserleitung, die 
noch von den früheren Bruchteilseigentümern in 
einem nachträglich eingebauten Podest lose ver-
legt worden war und - von dem Leitungssystem 
durch eine Absperreinrichtung getrennt - zu einem 
Zahnarztstuhl führte. Es entstanden Wasserschä-
den in der gastronomisch genutzten Einheit, die 
von dem klagenden Gebäudeversicherer reguliert 
wurden. Mit der Klage macht der Gebäudeversi-
cherer aus übergegangenem Recht einen nachbar-
rechtlichen Ausgleichsanspruch in Höhe von 
EUR 73.137,40 wegen der in der gastronomisch ge-
nutzten Einheit entstandenen Schäden geltend. 
Das Amtsgericht hat der Klage stattgeben. Das 
Landgericht hat die Berufung des Beklagten zu-
rückgewiesen. Dagegen wandte sich der Beklagte 
mit der von dem Landgericht zugelassenen Revi-
sion. 

Der BGH hebt nun die Entscheidung 
des Landgerichts auf und verweist den Rechts-
streit zurück. Zwar bestätigt der BGH erneut seine 
Rechtsprechung, dass § 906 Abs. 2 Satz 2 BGB auf 
Grobimmissionen zwischen zwei Sondereigentum-
seinheiten analoge Anwendung findet. Da die Kalt-
wasserleitung nur den Zahnarztstuhl versorgte, 
stand sie nicht im Gemeinschaftseigentum, was ei-
nen Anspruch aus § 906 Abs. 2 Satz 2 BGB verhin-
dert hätte (BGHZ 185, 371 Rz. 19 ff.). 

Nach Ansicht des BGH wurde von den 
Vorinstanzen allerdings nicht gewürdigt, inwieweit 
der Schaden auf einem schuldhaften Verhalten 
des Mieters beruht, konkret dem Nichtbeheizen 
der Arztpraxis. Sollte der Schaden alleine hierauf 
beruhen, so wäre der Eigentümer der Einheit weder 
als mittelbarer Handlungsstörer noch als Zu-
standsstörer verantwortlich. Bei einer Mitverursa-
chung würden beide – Vermieter und Mieter - als 
Gesamtschuldner haften, so der BGH.  

Das Landgericht muss nun klären, ob 
die Leitung unzureichend isoliert war und dies den 
Schaden (mit-)verursacht haben könnte oder der 
Schaden ausschließlich auf mangelnde Beheizung 
durch den Mieter zurückzuführen ist. 
 
Fazit:  
Die Entscheidung des BGH ist nicht zu beanstan-
den. Für die nach Inkrafttreten des neuen WEG-
Gesetzes entstandenen Ersatzansprüche lässt der 
neue § 14 Abs. 3 WEG allerdings keinen Raum 
mehr für eine Analogie zu § 906 Abs. 2 Satz 2 BGB. 
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� Rechtsprechung zur Mietzah-
lung bei pandemiebedingter 
Schließung uneinheitlich?
 
OLG Dresden, Urteil vom 24. Februar 2021; Az.: 5 
U 1782/20 und OLG Karlsruhe, Urteil vom 24. Feb-
ruar .2021,; Az.: 7 U 109/20 

 
Zwei OLGs entschieden am gleichen Tag einen auf 
den ersten Blick identischen Sachverhalt unter-
schiedlich. Ist dies eine uneinheitliche Rechtsan-
wendung? 

Der zugrunde liegende Sachverhalt: Je-
weils ein Inhaber eines/einer Einzelhandelslo-
kals/-kette zahlte die Miete für April 2020 nicht. 
Die Vermieter klagten jeweils auf Zahlung. Die bei-
den Landgerichte (Chemnitz und Heidelberg) hat-
ten jeweils die beklagten Mieter zur Zahlung der 
gesamten Miete verurteilt. 

Während das OLG Dresden in der pan-
demiebedingten Schließung eines Textileinzelhan-
delslokals eine Störung der Geschäftsgrundlage 
und eine darauf basierende Reduzierung der Miet-
zahlungspflicht um 50 % annahm, entscheid das 
OLG Karlsruhe, dass eine Störung nicht vorliegt 
und der Mieter die volle Miete trotz Störung zu zah-
len habe. 

Die maßgebliche Frage in beide Fällen 
war diejenige nach einer möglichen Störung der 
Geschäftsgrundlage nach § 313 BGB. Beide Ge-
richte hatten nämlich entweder einen Mangel ver-
neint, bzw. die Frage offengelassen. 

Nach Ansicht des OLG Karlsruhe liegt 
laut Pressemitteilung vom 25. Februar 2021 eine 
Störung der Geschäftsgrundlage nicht vor. Eine 
Störung setze neben einer schwerwiegenden Ver-
änderung eines Umstandes der zur Vertragsgrund-
lage wurde weiter voraus, dass dem betroffenen 
Vertragspartner das Festhalten am unveränderten 
Vertrag nicht zumutbar ist. Als Kriterien hierfür 
nennt der Senat eine Vernichtung der Existenz 
durch die Belastung mit der vollständigen Miet-
zahlung oder zumindest die schwerwiegende Be-
einträchtigung seines wirtschaftlichen Fortkom-
mens. Weiterhin müssen auch die Belange des 
Vermieters auf der Gegenseite berücksichtigt wer-
den. Es sei mithin eine Abwägung der Interessen 

im Einzelfall vorzunehmen. Folgende Punkte wur-
den vom Senat ausdrücklich angesprochen: 

- Rückgang der Umsätze 
- Mögliche Kompensationen durch Online-

handel oder öffentliche Leistungen 
- Ersparte Aufwendungen zum Beispiel durch 

Kurzarbeit oder fortbestehende Vermögens-
werte durch weiterhin verkaufbare Ware. 

Die Mieterin habe im konkreten Einzel-
fall jedoch keine besonderen Umstände dargelegt, 
welche belegt hätten, dass die Mietzahlung für sie 
unzumutbar ist. 

Die Abwägung des OLG Dresden führte 
zur Annahme einer Störung der Geschäftsgrund-
lage, siehe Pressemitteilung vom 25. Februar 2021. 
Da keine der Parteien die Ursache für eine solche 
Störung gesetzt habe und auch keine Partei die 
Störung vorhergesehen habe, sei im Einzelfall eine 
hälftige Verteilung des Risikos angemessen. Mit-
hin habe der Mieter nur noch einen Betrag von 
50 % der vereinbarten Kaltmiete zu zahlen. 
 
Fazit:  
Die Unterschiede beruhen also auf unterschiedli-
chen Einzelfallabwägungen und nicht auf unter-
schiedlichen rechtlichen Auffassungen. Beide 
Entscheidungen sind im Lichte der Einführung ei-
ner Vermutungsregelung in Art. 240 § 7 EGBGB für 
die Störung der Geschäftsgrundlage zu betrach-
ten. Diese betrifft nämlich ausdrücklich nicht die 
Vermutung einer Störung insgesamt, sondern soll 
nur die Unsicherheit beim sogenannten „tatsächli-
chen Element“ beseitigen. Danach wird also ledig-
lich vermutet, dass mit dem „Corona-Lockdown“ 
eine wesentliche Änderung eines Umstandes vor-
liegt, welcher zur Geschäftsgrundlage wurde. Die 
weiteren Voraussetzungen muss der zahlungsun-
willige Mieter weiterhin belegen. Hierzu gehört die 
Frage, ob bei vorhergesehener Veränderung der 
Vertrag mit anderem Inhalt oder nicht abgeschlos-
sen worden wäre (hypothetisches Element), sowie 
die Unzumutbarkeit des Festhaltens am (unverän-
derten) Vertrag (normatives Element). 
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